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Siehe dazu auch Publikationen in den BvD-News Sommer 2025[footnoteRef:1] und unter blogs.tu-berlin.de/datenschutz_notizen/tag/kuenstliche-intelligenz/  sowie Vorträge:  [1:  https://www.bvdnet.de/de/bvd-news/ ] 

· BvD-Verbandstage 27./28. Mai 2025 
· 12. DFN-Konferenz Datenschutz 9./10.12.2025 in Hamburg


Mit Hilfe dieser Vorlage kann von Verantwortlichen geprüft und dokumentiert werden, inwieweit eine Verarbeitung personenbezogener Daten, bei der automatisierte Prozesse ablaufen, die Anforderungen für automatisierte Entscheidungsfindungen nach Artikel 22 DSGVO erfüllt.,[footnoteRef:2] [2:  Das Prüfschema ergänzt die Beschreibung der Verarbeitungstätigkeit gemäß Artikel 30 DSGVO. ] 

Als Ergebnis der Prüfung können folgende drei Fälle eintreten:
(1) Die Verarbeitungstätigkeit ist KEINE automatisierte Entscheidungsfindung nach Artikel 22 DSGVO 
(2) Es handelt sich um eine automatisierte Entscheidungsfindung nach Artikel 22 DSGVO 
(3) Die Verarbeitungstätigkeit ist unzulässig, da sie nicht alle Anforderungen des Artikel 22 DSGVO erfüllt
Sofern bei einzelnen Prüfschritten noch Klärungsbedarf bestehen sollte, kann der*die Datenschutzbeauftragte einbezogen werden um zu einem abschließenden Ergebnis zu kommen. 
Eine erneute Prüfung ist geboten, wenn an der Verarbeitung hinsichtlich der Automatisierung von Entscheidungsfindungen Veränderungen vorgenommen werden.


Kurzbeschreibung der Verarbeitung
Verantwortliche(r):
	


Ausfüllende(r) des Prüfschemas (sofern abweichend):
	



Bezeichnung der Verarbeitungstätigkeit:
	




Erläutern Sie kurz, um welche Entscheidungsfindung es geht:
	





Betroffene der Entscheidungsfindung:
	



Mögliche negative Folgen und Risiken für die Betroffenen durch getroffene Entscheidungen:
	





Zusätzliche Dokumentationen/Unterlagen können bei Bedarf als Anlagen beigefügt werden.
Prüfschritte
Geben Sie bei jedem Prüfschritt eine kurze Begründung Ihrer Antwort an. Falls Klärungsbedarf besteht, erwähnen Sie bitte, welche Punkte noch offen sind. Im Anhang finden sich Auszüge der relevanten Abschnitte der DSGVO.
Prüfschritt 1: Fällt die Verarbeitung unter die DSGVO? - Art. 2, insb. Art. 2 (2) & Art. 3 (1)-(2)
Die Verarbeitungstätigkeit ist im sachlichen und räumlichen Anwendungsbereich der DSGVO und kein gesetzlich geregelter Ausnahmetatbestand?
Hinweis: Handelt es sich um eine Verarbeitung personenbezogener Daten durch einen Verantwortlichen innerhalb der EU bzw. von Personen, die sich in der EU aufhalten?
Trifft keine der in Art. 2 (2) aufgeführten Ausnahmen zu? 
· Landesverteidigung und Geheimdienste sind national geregelt (kein Unionsrecht entspr. Art. 2 lit a DSGVO) 
· Strafverfolgung und öffentliche Sicherheit sind Ausnahmen nach Art. 2 lit d DSGVO 
Zutreffend? JA [  ] / NEIN [  ] / Klärungsbedarf [  ]
Begründung Ihrer Antwort:
	







Prüfschritt 2: Wirkung der Entscheidungsfindung - Art. 22 (1)
Entfaltet die Verarbeitung gegenüber der betroffenen Person rechtliche Wirkung oder beeinträchtigt sie sie erheblich in ähnlicher Weise?
Hinweis: Handelt es sich um einen Rechtsakt einer Behörde, um eine Vertragsanbahnung oder ähnliches, z.B. einen Online-Shop, ein Bewerbungsverfahren oder wird eine SCHUFA-Auskunft verarbeitet?
Falls keine erhebliche Beeinträchtigung i.S.v. Art. 22 (1) eingeschätzt wird, dieses konkret begründen. 
Zutreffend? JA [  ] / NEIN [  ] / Klärungsbedarf [  ]
Begründung Ihrer Antwort:
	







Prüfschritt 3: Entscheidung unter menschlicher Interaktion - Art. 22 (2)
Erfolgt die Entscheidungsfindung ohne menschliche Interaktion oder findet Profiling statt? 
Hinweis: Vgl. Erwägungsgrund 71 DSGVO[footnoteRef:3] und Leitlinien des EDSA / der Artikel-29-Gruppe[footnoteRef:4] [3:  EG 71 siehe Anhang ]  [4:  Die Leitlinien des EPDB sind zu finden unter: Artikel-29-Gruppe: WP251rev.01 - Leitlinien zu automatisierten Entscheidungen im Einzelfall einschließlich Profiling für die Zwecke der Verordnung 2016/679, www.datenschutzkonferenz-online.de/media/wp/20180206_wp251_rev01.docx 
] 

Handelt es sich um einen vollautomatischen Prozess? Oder ist die automatische Verarbeitung entscheidungsunterstützend, d.h. wird die letztendliche Entscheidung immer von einem Menschen gefällt? Entsprechend des „Schufa-Urteils“ des EuGH[footnoteRef:5] sind für die erforderliche Prüfung im Einzelfall ausreichend personelle Ressourcen zur Würdigung des Sachverhalts bereitzustellen, ein einfacher „Bestätigen-Klick“ genügt nicht.  [5:  Pressemitteilung des EuGH: https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2023-12/cp230186de.pdf  
Urteil des EuGH in der Rechtssache C-634/21 https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=280426&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=DE&cid=874894 ] 

Zu Profilbildung / Profiling: Sofern Daten über natürliche Personen gesammelt und in einem persönlichen Profil zusammengefasst gespeichert werden sind die potentiellen Risiken für künftige Entscheidungsfindungen zu betrachten.
Zutreffend? JA [  ] / NEIN [  ] / Klärungsbedarf [  ]
Begründung Ihrer Antwort:
	






Zwischenergebnis
Nur wenn alle Prüfschritte 1 bis 3 mit „zutreffend“ beantwortet wurden, müssen weitere Prüfungen durchgeführt werden.
[bookmark: _GoBack]
Prüfschritt 4: Zulässige Ausnahmen ohne menschliche Interaktion - Art. 22 (2)
Nur falls Prüfschritt 3 mit „Zutreffend“ beantwortet wurde.
Ist eine der folgenden Ausnahmen erfüllt: 
a) Die automatische Entscheidungsfindung ist erforderlich für einen Vertrag? 
b) Sie setzt eine gesetzliche Regelung um? 
c) Sie basiert auf einer ausdrücklichen Einwilligung? 
	
Hinweise: 
Zu (a): Erforderlichkeit begründen! Bspw. kann eine automatische Liquiditätsprüfung bei Internet-basierten Verträgen von geringem Umfang erforderlich sein, um einen Kauf sofort abschließen zu können.
Zu (b): Gesetzliche Regelung angeben, entsprechend der Öffnungsklauseln in Art. 23 DSGVO können Ausnahmen von Art. 22 im Unionsrecht oder Nationalstaatlich geregelt werden.
Zu (c): Die Zulässigkeit der Einwilligung muss begründet werden. Für ausdrückliche Einwilligungen reichen konkludente Handlungen nicht aus, so dass eine erteilte Einwilligung möglicherweise unwirksam ist. In der ausdrücklichen Erklärung muss Bezug auf die jeweils besondere Verarbeitung genommen werden. Siehe auch: Kurzpapier 20 der DSK https://www.datenschutzkonferenz-online.de/media/kp/dsk_kpnr_20.pdf 
Zutreffend? JA [  ] / NEIN [  ] / Klärungsbedarf [  ]
Begründung Ihrer Antwort:
	






Prüfschritt 5 - besonderen Kategorien personenbezogener Daten - Art. 22 (4)
Es werden keine besonderen Kategorien personenbezogener Daten gemäß Art 9 DSGVO verarbeitet 
oder
es kann auf eine explizite Einwilligung nach Art. 9 (2) lit. a oder auf gesetzliche Regelungen entsprechend Art. 9 (2) lit. g DSGVO abgestellt werden?
Hinweis: Besondere Kategorien personenbezogener Daten sind: Rassische und ethnische Herkunft, politische Meinungen, religiöse oder weltanschauliche Überzeugungen, Gewerkschaftszugehörigkeit, genetische oder biometrische Daten, Gesundheitsdaten oder Daten zum Sexualleben oder der sexuellen Orientierung natürlicher Personen? [footnoteRef:6] [6:  https://dejure.org/gesetze/DSGVO/9.html ] 

Die Zulässigkeit der Einwilligung muss begründet werden. Gesetzliche Regelungen sind konkret zu benennen.
Zutreffend? JA [  ] / NEIN [  ] / Klärungsbedarf [  ]
Begründung Ihrer Antwort:
	







Auswertung
Sofern Klärungsbedarf bei einzelnen Prüfschritten besteht, sollte dieser zunächst ausgeräumt werden. 
	Kriterium
	Ergebnis der Prüfung

	A) die Prüfschritte 1, 2 und 3 wurden mit „Zutreffend“ beantwortet
	JA [  ] / NEIN [  ]

	B) die Prüfschritte 3.1 und 4 wurden mit „Zutreffend“ beantwortet
	JA [  ] / NEIN [  ]



Resultierend aus dem Ergebnis ergeben sich drei Fälle entsprechend Artikel 22 DSGVO:
(1) Falls (A) nicht gilt, d.h. mindestens einer der Prüfschritte 1, 2 oder 3 fehlschlägt:
· Die Verarbeitungstätigkeit ist KEINE automatisierte Entscheidungsfindung 	[   ]
· Eine Angabe des Ergebnisses der erfolgten Prüfung in den Datenschutzhinweisen wird empfohlen
· Es entstehen keine weiteren datenschutzrechtlichen Pflichten für den*die Verantwortlichen
(2) Sofern (A und B) gelten, d.h. alle Prüfschritte erfüllt sind:
· Es handelt sich um eine automatisierte Entscheidungsfindung 			[   ]
· Durch den*die Verantwortliche*n sind zusätzliche Maßnahmen umzusetzen (u.a. Interventionsrecht der Betroffenen)
(3) SONST: (A) gilt und (B) nicht, d.h. die Prüfschritte 1, 2 und 3 sind erfüllt und mindestens einer der Prüfschritte 3.1 oder 4 nicht 
· Die Verarbeitungstätigkeit ist unzulässig 						[   ]
· die Verarbeitung darf nicht in dieser Form erfolgen, da sie NICHT datenschutzkonform ist
· Es kann geprüft werden, ob Anpassungen an der Verarbeitungstätigkeit umgesetzt werden können, z.B. indem eine menschliche Intervention vorgesehen wird 
Zusätzliche Pflichten des*der Verantwortlichen 
Für automatisierte Entscheidungsfindungen nach Art. 22 DSGVO sind zusätzlich folgende Pflichten umzusetzen und datenschutzrechtlich zu prüfen. Die sonstigen Pflichten aus der DSGVO gelten natürlich weiterhin, darunter die Schwellwertanalyse für Risiken und die Datenschutz-Folgeabschätzung (DSFA). 
Zur Umsetzung der Maßnahmen wird eine Begleitung durch den*die Datenschutzbeauftragte*n empfohlen.
Maßnahmen nach Art. 22 (3) DSGVO
Setzen Sie angemessene Maßnahmen für Betroffene einschließlich Interventionsrecht um (z.B. „KI-Rüge“).
Beschreibung der Maßnahmen:
	



Informationen nach Art. 13 (2) lit. f DSGVO
Geben Sie hinreichende Informationen über die „involvierte Logik“ (Art und Weise der Entscheidungsfindung) und Interventionsmöglichkeiten an.[footnoteRef:7] [7:  Vgl. dazu auch das Urteil des EuGH in der Rechtssache C 203/22 | Dun & Bradstreet Austria:
Automatisierte Bonitätsbeurteilung: Die betroffene Person hat das Recht, zu erfahren,
wie die sie betreffende Entscheidung zustande kam
https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C 203/22] 

Beschreibung der Maßnahmen, Datenschutzhinweise ggf. als Anlage beifügen:
	





Vorgaben der KI-Verordnung[footnoteRef:8] [8:  Siehe https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=OJ:L_202401689  
Die Dokumentation der Prüfung sprengt den Rahmen dieses Prüfschemas. Es sei auf entsprechende Leitfäden und Hinweise verwiesen, bspw. des  Bitkom e.V. https://www.bitkom.org/Klick-Tool-Umsetzungsleitfaden-KI-Verordnung 
] 

Sofern KI zum Einsatz kommt ist die KI-VO anwendbar. Die dort vorgegebenen Anforderungen müssen ebenfalls erfüllt werden. Es ist zu beachten, dass die Begleitung der Prüfung nach der KI-VO i.d.R. nicht durch den*die Datenschutzbeauftragte*n erfolgt. 
Hinweis: Zunächst muss dabei abgeklärt werden, ob es sich um eine verbotene KI gem. Art. 5 KI-VO oder eine Hochrisiko-KI entsprechend Art. 6 und Anhang III KI-VO handelt. Bei Hochrisiko-KI ergeben sich zahlreiche Pflichten (Art. 6-29 KI-VO). 
Für weitere KI-Systeme gelten (nur) Transparenzpflichten entspr. Erwägungsgrund 132 und Art. 50-56 KI-VO.


Anlagen
Auszüge aus der DSGVO mit Hervorhebungen des Autors
Erwägungsgrund 71 DSGVO
Die betroffene Person sollte das Recht haben, keiner Entscheidung - was eine Maßnahme einschließen kann - zur Bewertung von sie betreffenden persönlichen Aspekten unterworfen zu werden, die ausschließlich auf einer automatisierten Verarbeitung beruht und die rechtliche Wirkung für die betroffene Person entfaltet oder sie in ähnlicher Weise erheblich beeinträchtigt, wie die automatische Ablehnung eines Online-Kreditantrags oder Online-Einstellungsverfahren ohne jegliches menschliche Eingreifen. Zu einer derartigen Verarbeitung zählt auch das "Profiling", das in jeglicher Form automatisierter Verarbeitung personenbezogener Daten unter Bewertung der persönlichen Aspekte in Bezug auf eine natürliche Person besteht, insbesondere zur Analyse oder Prognose von Aspekten bezüglich Arbeitsleistung, wirtschaftliche Lage, Gesundheit, persönliche Vorlieben oder Interessen, Zuverlässigkeit oder Verhalten, Aufenthaltsort oder Ortswechsel der betroffenen Person, soweit dies rechtliche Wirkung für die betroffene Person entfaltet oder sie in ähnlicher Weise erheblich beeinträchtigt. 
Eine auf einer derartigen Verarbeitung, einschließlich des Profilings, beruhende Entscheidungsfindung sollte allerdings erlaubt sein, wenn dies nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten, dem der für die Verarbeitung Verantwortliche unterliegt, ausdrücklich zulässig ist, auch um im Einklang mit den Vorschriften, Standards und Empfehlungen der Institutionen der Union oder der nationalen Aufsichtsgremien Betrug und Steuerhinterziehung zu überwachen und zu verhindern und die Sicherheit und Zuverlässigkeit eines von dem Verantwortlichen bereitgestellten Dienstes zu gewährleisten, oder wenn dies für den Abschluss oder die Erfüllung eines Vertrags zwischen der betroffenen Person und einem Verantwortlichen erforderlich ist oder wenn die betroffene Person ihre ausdrückliche Einwilligung hierzu erteilt hat. 
In jedem Fall sollte eine solche Verarbeitung mit angemessenen Garantien verbunden sein, einschließlich der spezifischen Unterrichtung der betroffenen Person und des Anspruchs auf direktes Eingreifen einer Person, auf Darlegung des eigenen Standpunkts, auf Erläuterung der nach einer entsprechenden Bewertung getroffenen Entscheidung sowie des Rechts auf Anfechtung der Entscheidung. Diese Maßnahme sollte kein Kind betreffen.
Um unter Berücksichtigung der besonderen Umstände und Rahmenbedingungen, unter denen die personenbezogenen Daten verarbeitet werden, der betroffenen Person gegenüber eine faire und transparente Verarbeitung zu gewährleisten, sollte der für die Verarbeitung Verantwortliche geeignete mathematische oder statistische Verfahren für das Profiling verwenden, technische und organisatorische Maßnahmen treffen, mit denen in geeigneter Weise insbesondere sichergestellt wird, dass Faktoren, die zu unrichtigen personenbezogenen Daten führen, korrigiert werden und das Risiko von Fehlern minimiert wird, und personenbezogene Daten in einer Weise sichern, dass den potenziellen Bedrohungen für die Interessen und Rechte der betroffenen Person Rechnung getragen wird und unter anderem verhindern, dass es gegenüber natürlichen Personen aufgrund von Rasse, ethnischer Herkunft, politischer Meinung, Religion oder Weltanschauung, Gewerkschaftszugehörigkeit, genetischer Anlagen oder Gesundheitszustand sowie sexueller Orientierung zu diskriminierenden Wirkungen oder zu einer Verarbeitung kommt, die eine solche Wirkung hat. Automatisierte Entscheidungsfindung und Profiling auf der Grundlage besonderer Kategorien von personenbezogenen Daten sollten nur unter bestimmten Bedingungen erlaubt sein.
Erwägungsgrund 72
Das Profiling unterliegt den Vorschriften dieser Verordnung für die Verarbeitung personenbezogener Daten, wie etwa die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung oder die Datenschutzgrundsätze. Der durch diese Verordnung eingerichtete Europäische Datenschutzausschuss (im Folgenden "Ausschuss") sollte, diesbezüglich Leitlinien herausgeben können.[footnoteRef:9] [9:  Die Leitlinien des EPDB sind zu finden unter: Artikel-29-Gruppe: WP251rev.01 - Leitlinien zu automatisierten Entscheidungen im Einzelfall einschließlich Profiling für die Zwecke der Verordnung 2016/679, www.datenschutzkonferenz-online.de/media/wp/20180206_wp251_rev01.docx 
] 

Art. 2 DSGVO - Sachlicher Anwendungsbereich
(1) Diese Verordnung gilt für die ganz oder teilweise automatisierte Verarbeitung personenbezogener Daten sowie für die nichtautomatisierte Verarbeitung personenbezogener Daten, die in einem Dateisystem gespeichert sind oder gespeichert werden sollen.
(2) Diese Verordnung findet keine Anwendung auf die Verarbeitung personenbezogener Daten
a) im Rahmen einer Tätigkeit, die nicht in den Anwendungsbereich des Unionsrechts fällt,
b) durch die Mitgliedstaaten im Rahmen von Tätigkeiten, die in den Anwendungsbereich von Titel V Kapitel 2 EUV fallen,
c) durch natürliche Personen zur Ausübung ausschließlich persönlicher oder familiärer Tätigkeiten,
d) durch die zuständigen Behörden zum Zwecke der Verhütung, Ermittlung, Aufdeckung oder Verfolgung von Straftaten oder der Strafvollstreckung, einschließlich des Schutzes vor und der Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit.
(…)
Art. 3 DSGVO - Räumlicher Anwendungsbereich
(1) Diese Verordnung findet Anwendung auf die Verarbeitung personenbezogener Daten, soweit diese im Rahmen der Tätigkeiten einer Niederlassung eines Verantwortlichen oder eines Auftragsverarbeiters in der Union erfolgt, unabhängig davon, ob die Verarbeitung in der Union stattfindet.
(2) Diese Verordnung findet Anwendung auf die Verarbeitung personenbezogener Daten von betroffenen Personen, die sich in der Union befinden, durch einen nicht in der Union niedergelassenen Verantwortlichen oder Auftragsverarbeiter, wenn die Datenverarbeitung im Zusammenhang damit steht
a) betroffenen Personen in der Union Waren oder Dienstleistungen anzubieten, unabhängig davon, ob von diesen betroffenen Personen eine Zahlung zu leisten ist;
b) das Verhalten betroffener Personen zu beobachten, soweit ihr Verhalten in der Union erfolgt.
(…)
Art. 13 Informationspflicht bei Erhebung von personenbezogenen Daten bei der betroffenen Person; analog nach Art. 14
(...)
(2) Zusätzlich zu den Informationen gemäß Absatz 1 stellt der Verantwortliche der betroffenen Person zum Zeitpunkt der Erhebung dieser Daten folgende weitere Informationen zur Verfügung, die notwendig sind, um eine faire und transparente Verarbeitung zu gewährleisten:
a) - e) (...)
f) das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling gemäß Artikel 22 Absätze 1 und 4 und - zumindest in diesen Fällen - aussagekräftige Informationen über die involvierte Logik sowie die Tragweite und die angestrebten Auswirkungen einer derartigen Verarbeitung für die betroffene Person.
(3) Beabsichtigt der Verantwortliche, die personenbezogenen Daten für einen anderen Zweck weiterzuverarbeiten als den, für den die personenbezogenen Daten erhoben wurden, so stellt er der betroffenen Person vor dieser Weiterverarbeitung Informationen über diesen anderen Zweck und alle anderen maßgeblichen Informationen gemäß Absatz 2 zur Verfügung. 
(...)
Art. 22 DSGVO - Automatisierte Entscheidungen im Einzelfall einschließlich Profiling
(1) Die betroffene Person hat das Recht, nicht einer ausschließlich auf einer automatisierten Verarbeitung - einschließlich Profiling - beruhenden Entscheidung unterworfen zu werden, die ihr gegenüber rechtliche Wirkung entfaltet oder sie in ähnlicher Weise erheblich beeinträchtigt.
(2) Absatz 1 gilt nicht, wenn die Entscheidung
a) für den Abschluss oder die Erfüllung eines Vertrags zwischen der betroffenen Person und dem Verantwortlichen erforderlich ist,
b) aufgrund von Rechtsvorschriften der Union oder der Mitgliedstaaten, denen der Verantwortliche unterliegt, zulässig ist und diese Rechtsvorschriften angemessene Maßnahmen zur Wahrung der Rechte und Freiheiten sowie der berechtigten Interessen der betroffenen Person enthalten oder
c) mit ausdrücklicher Einwilligung der betroffenen Person erfolgt.
(3) In den in Absatz 2 Buchstaben a und c genannten Fällen trifft der Verantwortliche angemessene Maßnahmen, um die Rechte und Freiheiten sowie die berechtigten Interessen der betroffenen Person zu wahren, wozu mindestens das Recht auf Erwirkung des Eingreifens einer Person seitens des Verantwortlichen, auf Darlegung des eigenen Standpunkts und auf Anfechtung der Entscheidung gehört.
(4) Entscheidungen nach Absatz 2 dürfen nicht auf besonderen Kategorien personenbezogener Daten nach Artikel 9 Absatz 1 beruhen, sofern nicht Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe a oder g gilt und angemessene Maßnahmen zum Schutz der Rechte und Freiheiten sowie der berechtigten Interessen der betroffenen Person getroffen wurden.
Art. 23 DSGVO – Beschränkungen
(1) Durch Rechtsvorschriften der Union oder der Mitgliedstaaten, denen der Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter unterliegt, können die Pflichten und Rechte gemäß den Artikeln 12 bis 22 und Artikel 34 sowie Artikel 5, insofern dessen Bestimmungen den in den Artikeln 12 bis 22 vorgesehenen Rechten und Pflichten entsprechen, im Wege von Gesetzgebungsmaßnahmen beschränkt werden, sofern eine solche Beschränkung den Wesensgehalt der Grundrechte und Grundfreiheiten achtet und in einer demokratischen Gesellschaft eine notwendige und verhältnismäßige Maßnahme darstellt, die Folgendes sicherstellt:
a) die nationale Sicherheit;
b) die Landesverteidigung;
c) die öffentliche Sicherheit;
d) die Verhütung, Ermittlung, Aufdeckung oder Verfolgung von Straftaten oder die Strafvollstreckung, einschließlich des Schutzes vor und der Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit;
e) den Schutz sonstiger wichtiger Ziele des allgemeinen öffentlichen Interesses der Union oder eines Mitgliedstaats, insbesondere eines wichtigen wirtschaftlichen oder finanziellen Interesses der Union oder eines Mitgliedstaats, etwa im Währungs-, Haushalts- und Steuerbereich sowie im Bereich der öffentlichen Gesundheit und der sozialen Sicherheit;
f) den Schutz der Unabhängigkeit der Justiz und den Schutz von Gerichtsverfahren;
g) die Verhütung, Aufdeckung, Ermittlung und Verfolgung von Verstößen gegen die berufsständischen Regeln reglementierter Berufe;
h) Kontroll-, Überwachungs- und Ordnungsfunktionen, die dauernd oder zeitweise mit der Ausübung öffentlicher Gewalt für die unter den Buchstaben a bis e und g genannten Zwecke verbunden sind;
i) den Schutz der betroffenen Person oder der Rechte und Freiheiten anderer Personen;
j) die Durchsetzung zivilrechtlicher Ansprüche.
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